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fältigung in jedem technischen Verfahren (Druck, Mi-
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UrhG), der sonstigen öffentlichen Wiedergabe (§ 18 
UrhG) sowie der öffentlichen Zurverfügungstellung, 
insbesondere über das Internet (§ 18a UrhG). Gemäß 
§ 36 Abs. 2 UrhG erlischt die Ausschließlichkeit des 
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scheinen des Beitrages folgenden Kalenderjahres; 
dies gilt für die Verwertung durch Datenbanken nicht.
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***
Zuschriften und redaktionelle Beiträge sind aus-
schließlich an den Hauptverband der allgemein be-
eideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständi-
gen Österreichs, 1010 Wien, 
Doblhoffgasse 3/5, zu richten.

***
Namentlich gekennzeichnete Beiträge stellen die 
Meinung des Autors dar, die sich nicht mit der re-
daktionellen decken muss. 
Bei allen personenbezogenen Bezeichnungen gilt 
die gewählte Form für alle Geschlechter.

***
Nichtredaktionelle Beiträge sind mit + gekennzeichnet.
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Anmerkung: Die Beiträge von Ing. Peter Pleschberger und Dipl.-Ing.in (FH) Dr.in techn. Maria 
Wallner-Kleindienst, MSc. basieren auf den Vorträgen bei den Gasteiner Seminaren im 
Jänner 2025 und Jänner 2026, veranstaltet vom Hauptverband der Gerichtssachver-
ständigen und der Vereinigung der österreichischen Richterinnen und Richter in Bad 
Hofgastein (Salzburg). Der Beitrag von Ing. Mag. Georg Hillinger, MRICS CISImmoZert 
basiert auf seinem Vortrag beim 33. Fortbildungsseminar am Brandlhof im April 2025, 
veranstaltet vom Landesverband Oberösterreich und Salzburg.


